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8Ob180/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1975

Norm

StVO §76 Abs1 III

Rechtssatz

Ein Kraftfahrzeuglenker braucht nicht von vornherein damit zu rechnen, daß ein auf dem Gehsteig stehender

Fußgänger sofern dieser nicht als verkehrsunsicher im Sinne des § 3 StVO erkennbar ist - die Fahrbahn entgegen den

Bestimmungen des § 76 Abs 1, Abs 4 lit b, sowie 5 StVO überraschend betreten und sie noch vor dem herannahenden

Fahrzeug überqueren werde (vgl ZVR 1963/131; ZVR 1968/142 ua).
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